
Für alle im Landkreis (FALD)
Antrag der Fraktion

§ 29 HKO - Landesrecht Hessen, Ausschuss zur Einsicht 
in die Akten

Beschlussvorlage:

Gemäß der Vorlage 0957-2017/DaDi (Aktenzeichen 012-007) und dem getätigten 
Beschluß wird durch den Kreistag festgestellt, dass bei den aufgeführten 
mittelbaren Beteiligungen ein Ausschuss zur Einsicht in die Akten nach § 29 HKO 
zulässig ist.

Begründung:

In den juristischen Ausführungen der Redebeiträge zu den Vorlagen 1849-
2018/DaDi, 1856-2018/DaDi, 1912-2018/DaDi und 1920-2018/DaDi wurde diesem 
Sachverhalt widersprochen, und das herbeigeführte Abstimmungsergebnis 
massgeblich beeinflußt.

Kostenbetrachtung

nicht notwendig

Jürgen Sobich
Draft




